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Stadt  

Hildburghausen 

 

18.06.2014 

 

Beschlussvorlage 
  

Einreicher: Bürgermeister Beschlussnummer: 

 021/2014 

    

  Amt: Büro Bürgermeister 

  Sachbearbeiter: Frau Zöller 

  Aktenzeichen:  

  Bezug-Nr.:  

 

 

Sitzung Status Datum Abstimmung: 

Stadtrat öffentlich 25.06.2014 Ja: 23 Nein: 0 Enth.: 0 

 

 

Bezeichnung der Vorlage: 
Verleihung von Ehrenbezeichnungen für Stadtratsmitglieder des Stadtrates und 

Ortsteilbürgermeister der Stadt Hildburghausen 

 

Beschlusstext: 
Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat der Stadt Hildburghausen verleiht auf der Grundlage des § 10 der Hauptsatzung 

der Stadt Hildburghausen folgendem Mitglied des Stadtrates die Ehrenbezeichnung 

 

 

   „Ehrenstadtratsmitglied“  

 

an    Herrn 

   Günther Meißner  

   wh.: Am Poststück 16 

   98646 Hildburghausen  

 

 

 

 gez.  
 

 

 gez. 
 

 

 gez. 
 

 

 gez. 
 

Bürgermeister 

Obst 

zust. Amtsleiter 

Stefanie Zöller 

Kämmerei 

Lissy Carl-Schumann 

Justiziar 

Wolfgang Schwarz 

 

 

Begründung: 

 

Gemäß § 10 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Hildburghausen können Personen, die als 

Mitglieder des Stadtrates, Ehrenbeamte, hauptamtliche Wahlbeamte insgesamt mindestens 20 

Jahre ihr Mandat oder Amt ausgeübt haben, folgende Ehrenbezeichnung erhalten: 

 

 

-Bürgermeister   = Ehrenbürgermeister  

-Beigeordneter   = Ehrenbeigeordneter  

-Mitglied des Ortsteilrates  = Ehrenmitglied des Ortsteilrates  

-Ortsteilbürgermeister  = Ehrenortsteilbürgermeister  
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-Stadtratsmitglied   = Ehrenstadtratsmitglied  

-sonstige Ehrenbeamte  = eine die ausgeübte ehrenamtliche Tätigkeit kennzeichnende  

       Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „Ehren“  

 

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwiegend ausgeübten Funktion 

richten.  

 

Herr Meißner ist seit 01.07.1994 Mitglied des Stadtrates der Stadt Hildburghausen. Seine 

Tätigkeit endete mit Ablauf der Amtszeit des vorherigen Stadtrates am 31.05.2014. 

Die in der Hauptsatzung definierte Tätigkeit mit einer Dauer von 20 Jahren ist nicht erfüllt.  

Da diese aber mit 19 Jahren und elf Monaten nur sehr gering abweicht, kann aus Sicht der 

Verwaltung die o.g. Ehrenbezeichnung verliehen werden.  

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

-keine- 

 

 

 

 

Verteiler nach der Beschlussfassung: Sitzungsdienst 

Amt 10 

Amt 20 

Amt 68 
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